2. Anderung der Satzung
iber die formliche Festlegung des Sanierungsgebiets
,Stadtmitte”
(urspriingliche Sanierungssatzung vom 09.02.2015,
mit Anderung vom 24.10.2017)

Aufgrund von § 142 Abs. 1 und 3 des Baugesetzbuches (BauGB) in der jeweils geltenden Fas-
sung (einschlieBlich aller Anderungen) in Verbindung mit § 4 der Gemeindeordnung fiir Ba-
den-Wiirttemberg (GemO) in der jeweils geltenden Fassung (einschlieRlich ihrer Anderun-
gen) hat der Gemeinderat der Stadt Erbach am 15.11.2021 folgende Satzung zur Anderung
der Sanierungssatzung vom 09.02.2015, 24.10.2017 beschlossen:

§1
Gegenstand der 2. Anderung

Gegenstand der 2. Anderung ist die erneute Erweiterung des durch Satzung der Stadt Erbach
am 09.02.2015 (und durch die 1. Anderung vom 24.10.2017 erweiterte) formlich festgelegte
Sanierungsgebiet , Stadtmitte”.

§2
Inhalt der Anderung

Das mit Sanierungssatzung am 09.02.2015, 24.10.2017 formlich festgelegte Sanierungsgebiet
,Stadtmitte” wird um folgendes Flurstiick erweitert:

Egginger StraRe 4, Flst. Nr. 238 (Teilflache von ca. 870 m?)

MaRgebend fiir die 2. Anderung des Sanierungsgebiets ,Stadtmitte” ist der von der Stadt
Erbach — Bauverwaltung —im Malstab 1:2.000 gefertigte Lageplan vom 17.09.2021. Die Er-
weiterung umfasst alle Grundstiicke und Grundsticksteile innerhalb der im vorgenannten
Lageplan abgegrenzten Flache.

Werden innerhalb des férmlich festgelegten Sanierungsgebiets durch Grundstiickszusam-
menlegungen Flurstlicke verschmolzen und neue Flurstiicke gebildet oder entstehen durch
Grundstiicksteilung neue Flurstlicke, sind auf diese insoweit die Bestimmungen dieser Sat-
zung und des SanierungsmaBnahmenrechts gem. § 136 ff. BauGB ebenfalls anzuwenden. Der
Sanierungsvermerk gem. § 143 Abs. 2 Satz 2 BauGB ist durch das Grundbuchamt auf den neu
entstandenen Grundstlicken zu Gbernehmen.

Der Lageplan vom 17.09.2021 ist Bestandteil dieser Satzung und als Anlage beigefigt.

§3
Verfahren

Samtliche Rechtswirkungen der bestehenden Sanierungssatzung vom 09.02.2015 gelten fiir
die 2. Anderung weiterhin.



§4
Inkrafttreten

Diese Satzung wird gem. § 143 Abs. 1 BauGB mit lhrer 6ffentlichen Bekanntmachung rechts-
verbindlich.

Hinweise:

I. Eine Verletzung der in § 214 Abs. 1 Satz 1 Nr. 1 und 2 BauGB bezeichneten Verfahrens- und
Formvorschriften, sowie Mangel der Abwagung sind gemaR § 215 Abs. 1 Nr. 1 und 2 BauGB
unbeachtlich, wenn die Verletzung der o. g. Verfahrens- und Formvorschriften nicht inner-
halb eines Jahres seit dieser Bekanntmachung schriftlich gegeniiber der Stadt geltend ge-
macht worden ist. Bei der Geltendmachung ist der Sachverhalt, der die Verletzung oder den
Mangel begriinden soll, darzulegen.

Nach § 4 Abs. 4 der Gemeindeordnung fiir Baden-Wiirttemberg (GemO) gilt die Satzung,
sofern sie unter der Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeord-
nung oder aufgrund der Gemeindeordnung ergangenen Bestimmungen zustande gekommen
ist, ein Jahr nach dieser Bekanntmachung als von Anfang an giiltig zustande gekommen. Dies
gilt nicht, wenn

1. die Vorschriften tiber die Offentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind;

2. der Birgermeister dem Beschluss nach § 43 Gemeindeordnung wegen Gesetzeswid-
rigkeit widersprochen hat, oder wenn innerhalb eines Jahres seit dieser Bekanntma-
chung die Rechtsaufsichtsbehorde den Beschluss beanstandet hat oder die Verlet-
zung von Verfahrens- und Formvorschriften gegenliber der Gemeinde unter Bezeich-
nung des Sachverhalts, der die Verletzung begriinden soll, schriftlich geltend gemacht
worden ist.

IIl. Der in § 1 der Satzung genannte Lageplan und die einschlagigen Vorschriften kénnen von
jedermann wahrend der allgemeinen Dienstzeit im Rathaus der Stadt Erbach, Erlenbachstra-
Re 50, 89155 Erbach bei der Bauverwaltung eingesehen werden.

Erbach, den 15.11.2021

Achim Gaus
Blrgermeister



Ausgefertigt:

Der textliche und zeichnerische Inhalt der Sanierungssatzung stimmen mit dem Satzungsbe-
schluss des Stadtrats Erbach vom 23.10.2017 Uberein. Die fiir die Rechtswirksamkeit mafige-
benden Verfahrensvorschriften wurden beachtet.

Erbach, den 15.11.2021

Achim Gaus
Burgermeister
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Gebietserweiterung Egginger StraRe Ost
Fist. 238

bisherige Gebietsabgrenzung
(inkl. Gebietserweiterung Egginger Stralle West)
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Gerstlauer
Textfeld
bisherige Gebietsabgrenzung
(inkl. Gebietserweiterung Egginger Straße West)

Gerstlauer
Beschriftung
Gebietserweiterung Egginger Straße Ost
Flst. 238 (Teilfläche), ca. 870 m²
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